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RS Vwgh 1999/9/30 99/15/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §28;

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs4;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):99/15/0107 Besprechung in:RdW 1/2006, S

45;

Rechtssatz

Scheidet ein fremd>nanziertes Gebäude aus dem Betriebsvermögen aus, teilt die Finanzierungsverbindlichkeit sein

Schicksal. Vermietet der Steuerp@ichtige dieses aus dem Betriebsvermögen ausgeschiedene Gebäude, so sind die auf

die Finanzierungsverbindlichkeit entfallenden Zinsen Werbungskosten im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und

Verpachtung.
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